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Grundstücksübertragung unter Nießbrauch
vorbehalt auf die nächste Generation

W egen der Bewertung von Im-
mobilien zum Verkehrswert und 

der seit 2009 nicht mehr angepassten 
persönlichen Freibeträge in Höhe von 
400.000 Euro je Kind und je Elternteil 
für einen Zeitraum von 10 Jahren kann 
die Übertragung oder Vererbung von 
Grundstücken auf die Kinder schnell zu 
einer hohen Erbschaftsteuerlast führen. 
Diese könnte eine zwingende Veräuße-
rung der Immobilie zur Folge haben, um 
die Erbschaftsteuer bezahlen zu können.

Die zu Lebzeiten vorgenommene Über-
tragung von Immobilien unter Nieß-
brauchvorbehalt kann ein Weg sein, um 
diese Steuerbelastung zu vermeiden. Die 
Seniorengeneration gibt dabei zwar die 
Vermögenssubstanz an dem Grundstück 
aus der Hand, sie sichert sich aber über 
den Nießbrauch die Mieterträge an dem 
Grundstück, so dass diese zur Versorgung 
im Alter weiterhin zu Verfügung stehen. 

Der Nießbrauch wird aber bei der erb-
schaftsteuerlichen Bewertung der Immo-
bilie wertmindernd berücksichtigt, so dass 
die Erbschaftsteuer bestenfalls unter Be-
rücksichtigung des persönlichen Freibe-
trags auf null reduziert werden kann. 

Je früher die Übertragung des Grund-
stücks unter Nießbrauchvorbehalt er-
folgt, umso höher ist der wertmindernde 
Effekt des Nießbrauchs, da sich der Wert 

des Nießbrauchs an der statistischen 
Lebenserwartung der Senioren im Zeit-
punkt der Übertragung orientiert. |

Der Vorbehaltsnießbrauch stellt 
mithin eine gute Möglichkeit dar,  
erbschaftsteuerliche Freibeträge 
im Zuge von Immobilienübertra-
gungen optimal zu nutzen.

Wer frühzeitig die Nachfolge von Immobilienvermögen regelt, kann sich länger über erbschaftsteuerliche Freibeträge freuen.

#Steuern

Aufbau einer  
Holdingstruktur –  
macht das Sinn?

D ie Holdingstruktur ist eine Unter-
nehmensstruktur, bei der eine Mut-

tergesellschaft Anteile an einer oder 
mehreren Tochtergesellschaften hält. In 
der Holdinggesellschaft wird mithin Ver-
mögen gebündelt, das durch die Mut-
tergesellschaft gesteuert und verwaltet 
wird. Die Sinnhaftigkeit einer Holding-
struktur richtet sich nach den individuel-
len Zielvorstellungen des Unternehmers, 
die idealerweise auch generationsüber-
greifend gedacht werden sollten. Es sind 
dabei rechtliche und steuerliche Aspekte 
zu beachten.

Als Rechtsform für die Holdinggesell-
schaft bietet sich entweder eine Perso-
nengesellschaft oder eine Kapitalgesell-
schaft an, wobei unter Umständen auch 
eine Stiftung in Frage kommen kann. 
Während die Haftungsregime dieser 
Rechtsformen weitestgehend ähnlich 
ausfallen, bestehen steuerlich erhebli-
che Unterschiede zwischen den Rechts-
formen. 

Bei einer Personengesellschaft wird das 
Transparenzprinzip angewendet, wonach 
die Gewinnanteile ertragsteuerlich auf 
der Gesellschafterebene durchgereicht 
werden und dort zu versteuern sind. 

Das Trennungsprinzip sorgt bei der Kapi-
talgesellschaft dafür, dass der Gewinn-
anteil gegenüber dem Gesellschafter 
abgeschirmt wird und auf Gesellschafts-
ebene zu versteuern ist. Neben dieser 
grundsätzlichen Erwägung zur laufen-
den Besteuerung der Holdinggesell-
schaft muss auch die Frage beantwortet 
werden, wie man in die Struktur hinein-
kommt – und gegebenenfalls auch wie-
der heraus. Neben ertragsteuerlichen 
Themen sind dabei auch umsatzsteuer-
liche und grunderwerbsteuerliche The-
men von Relevanz. 

Schlussendlich sollte auch das Erb-
schaftsteuerrecht mit bedacht werden, 
da auch hier Unterschiede in der Rechts-
form von Bedeutung sind. Eine zentrale 
Frage für die Holdingstruktur ist dabei, 
ob Gewinne thesauriert oder ob sie 
ausgeschüttet werden sollen. Sofern 
Gewinne überwiegend für den privaten 
Konsum zur Verfügung stehen sollen, 
dürfte eine Holdingstruktur eher nach-
teilig sein, da sie neben einer erhöhten 
Steuerbelastung auch erhöhte laufende 
Kosten verursacht. Sofern Gewinne im 

Wesentlichen thesauriert werden sollen, 
um beispielsweise reinvestiert werden 
zu können, bietet sich hingegen eine Hol-
dingstruktur an, da dadurch steuerliche 
Vorteile erzielt werden können. Auch bei 
einer vermögensverwaltenden Tätigkeit 
wie der Vermietung von Grundstücken 
kann eine Holding steuerliche Tarifvor-
teile mit sich bringen. |

Die Holdingstruktur ist ein komple-
xes Thema, sie kann Sinn machen, 
setzt aber eine individuelle Bera-
tung voraus. Sprechen Sie uns also 
gerne hierzu an!

Dr. Lars Jensen-Nissen
Partner, Diplom-Volkswirt, 
Steuerberater

Flensburg
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lars.jensen-nissen@ 
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Muttergesellschaft

Tochtergesellschaften

Erbschaftsteuerliche Bewertungsvorschriften und erbschaftsteuerliche Frei-
beträge geben Anlass, frühzeitig über die vorweggenommene Vermögensnach-
folge von Immobilienvermögen nachzudenken.
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Wenn gute Absichten teuer 
werden: Schenkungssteuer 
bei inkongruenten Einlagen 
in Kapitalgesellschaften

Wenn die Gewinnverteilung aus dem  
Gleichgewicht gerät: Steuerfallen bei  
disquotalen Ausschüttungen

In wirtschaftlich herausfordernden Zei-
ten ist es nicht ungewöhnlich, dass nur 

einzelne Gesellschafter frisches Kapital 
in eine GmbH oder AG einbringen. Doch 
hier ist Vorsicht geboten: Wenn diese 
Einlagen nicht im Verhältnis zur Betei-
ligungsquote erfolgen – also disquotal 
oder inkongruent sind –, kann es schnell 
schenkungssteuerliche Folgen haben.

Hintergrund ist § 7 Abs. 8 ErbStG, der 
seit 2011 eine frühere Besteuerungslücke 
geschlossen hat. Nach dieser Vorschrift 
gilt auch die Werterhöhung von Anteilen 
an einer Kapitalgesellschaft als Schen-
kung, wenn sie durch die Leistung eines 
Gesellschafters oder Dritten an die Ge-
sellschaft verursacht wird. Das bedeutet: 
Leistet ein Gesellschafter eine überpro-

portionale Einlage, profitieren die Mit-
gesellschafter durch die Wertsteigerung 
ihrer Anteile – und genau das kann als 
Schenkung gewertet werden.

Allerdings hat die Norm einen „über-
schießenden Charakter“, denn nicht jede 
disproportionale Einlage führt tatsäch-
lich zu einer steuerbaren Schenkung. 
Entscheidend sind die Gesamtumstände. 
Keine Schenkung liegt etwa vor,

	– wenn zeitnah auch die anderen Gesell-
schafter Einlagen leisten,

	– wenn der Leistende als Gegenleistung 
zusätzliche Rechte erhält (z. B. höhere 
Gewinnbeteiligung oder Liquidations-
vorrechte) oder

	– wenn die Einlage gesellschafterbe-
zogen verbucht wird – also etwa über 
eine schuldrechtlich gebundene Kapi-
talrücklage, die im Fall der Liquidation 
wieder an den Einzahler zurückfließt.

Diese Lösung wird von der Finanzver-
waltung akzeptiert und kann die Schen-
kungssteuer vermeiden. Dennoch sind 
ertragsteuerliche Folgen – etwa bei spä-
terer Anteilsveräußerung oder Einlagen-
rückgewähr – stets mitzudenken. |

Unser Fazit: Disquotale Einlagen 
sind ein legitimes Instrument, um 
Kapitalengpässe zu überbrücken, 
bergen jedoch erhebliche steuerli-
che Risiken. Eine vorausschauende 
gesellschaftsvertragliche Gestal-
tung und die gesellschafterbezoge-
ne Dokumentation der Einlage sind 
entscheidend, um steuerliche Über-
raschungen zu vermeiden.

Disquotale – also nicht anteilsge-
rechte – Gewinnausschüttungen 

bei Kapitalgesellschaften kommen in 
der Praxis nur selten vor. Meist liegen 
besondere Umstände zugrunde: Ein Ge-
sellschafter benötigt kurzfristig Liquidi-
tät für private Investitionen, ein anderer 
hat über Jahre hinweg überdurchschnitt-
lich viel Zeit eingebracht. In solchen Fäl-
len beschließen die Gesellschafter, den 
Gewinn nicht streng nach Beteiligungs-
quoten, sondern individuell zu verteilen. 
Gesellschaftsrechtlich ist das grundsätz-
lich möglich – steuerlich aber heikel.

Das BMF-Schreiben vom 4. September 
2024 stellt klar: Disquotale Gewinnaus-
schüttungen werden ertragsteuerlich 
anerkannt, wenn sie zivilrechtlich wirk-
sam beschlossen sind. Das ist insbeson-
dere der Fall bei

	– einer abweichenden Regelung im  
Gesellschaftsvertrag,

	– einer Satzungsänderung mit Zustim-
mung der betroffenen Gesellschafter 
oder

	– einem einstimmigen, punktuell sat-
zungsdurchbrechenden Beschluss 
(BFH, Urteil vom 28.9.2022).

Fehlt eine solche Grundlage, ordnet die 
Finanzverwaltung die Ausschüttung 
steuerlich quotal zu – mit entsprechen-
den Korrekturen und möglichen steuer-
lichen Nachteilen. 

Zusätzlich sollten auch schenkungs-
steuerliche Aspekte bedacht werden. 
Wird etwa einem Gesellschafter ein über-
proportionaler Gewinnanteil zugewen-
det, könnte dies als freigebige Zuwen-
dung gewertet werden – insbesondere, 
wenn kein wirtschaftlicher Grund oder 
keine klare gesellschaftsvertragliche 
Grundlage besteht. Gegen eine solche 
Schenkung spricht allerdings, dass es 
regelmäßig an einer echten Vermögens-
verschiebung fehlt: Die Wertminderung 
der Anteile der übrigen Gesellschafter ist 
lediglich reflexartig, keine unmittelbare 
Entreicherung. Zudem wäre eine gleich-
zeitige Belastung mit Einkommen- und 
Schenkungssteuer systemwidrig. |

Worauf sollten Unter
nehmen heute achten?

Relevanztrennung vornehmen
Strukturieren Sie Ihren E-Mail-Ver-
kehr so, dass steuerlich relevante 
Nachrichten (z. B. Angebote, Verträ-
ge oder Rechnungen) klar getrennt 
sind von interner oder privater Kom-
munikation.

Archivierungspflicht einhalten
Für steuerlich relevante E-Mails gel-
ten Aufbewahrungspflichten. Sie 
müssen also sicher, nachvollziehbar 
und so archiviert sein, dass sie im 
Prüfungsfall bereitgestellt werden 
können.

Unser Tipp

Disquotale Gewinnausschüttungen 
können steuerlich sinnvoll und recht-
lich zulässig sein – erfordern aber 
sorgfältige Vorbereitung und klare 
Dokumentation. Gerne beraten wir 
Sie, wie Sie solche Gestaltungen 
rechtssicher und steueroptimiert 
umsetzen können.

Torben Voß
Master of Arts in Taxation, 
Steuerberater

Elmshorn

04121 46 740

torben.voss@eep.info
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S tellen Sie sich vor: Der Betriebsprüfer 
sitzt in Ihrem Büro und fragt nach den 

geschäftlichen E-Mails des letzten Jah-
res. Sofort stellt sich die Frage: „Dürfen 
die das überhaupt?“ Die kurze Antwort:  
Ja – aber nur, wenn es um steuerlich re-
levante Inhalte geht, denn das Datenzu-
griffsrecht der Finanzverwaltung reicht 
weit. Neben den klassischen Buchfüh-
rungsunterlagen sind auch elektronische 
Systeme wie Warenwirtschaft, Zeiterfas-
sung oder Kassendaten prüfbar. Und 
wenn E-Mails Angebote, Rechnungen 
oder Auftragsbestätigungen enthalten, 
fallen sie in genau diese Kategorie.

In einem aktuellen Beschluss des Bun-
desfinanzhofs vom 30. April 2025 (XI R 
15/23) hat der BFH nun bestätigt, dass 
das Finanzamt E-Mails einsehen darf – al-
lerdings mit wichtigen Einschränkungen.

Was hat der BFH entschieden?
	– Im Sinne von § 147 Absatz 1 Nr. 2 und 3 

AO können E-Mails grundsätzlich Han-
dels- und Geschäftsbriefe sein – also 
solche, die mit der Vorbereitung, dem 
Abschluss oder der Durchführung 
von Geschäftsprozessen zusammen-
hängen.

	– Die Behörden dürfen vom Steuer-
pflichtigen sämtliche E-Mails mit 
Steuerbezug in der Außenprüfung 
verlangen.

	– Entsprechend sind steuerlich relevante 
E-Mails nach Aufforderung vorzulegen.

	– Ein Gesamtjournal, das alle ausge-
tauschten E-Mails – auch ohne Steuer-
bezug – sammelt, darf hingegen nicht 
verlangt werden. Der BFH verneint die 
Rechtsgrundlage dafür. |

Kurz gesagt: E-Mails, die steuerlich 
relevant sind, müssen offengelegt 
werden. Eine Vollauswertung aller 
Nachrichten – inklusive privater 
oder irrelevanter Mails – ist dagegen 
unzulässig.

Darf das Finanzamt  
meine E-Mails lesen?

#Steuern

Nicht jede disproportionale Einlage führt 
automatisch zu einer steuerbaren Schenkung.
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Stiftungen in der Unternehmensnachfolge
Der Einsatz von Stiftungen in der 

Unternehmensnachfolge hat in den 
letzten Jahren an Bedeutung gewon-
nen. Wichtigstes Merkmal einer Stiftung 
ist, dass sie – anders als ein Unterneh-
men – keine Gesellschafter hat, denen 
das Unternehmen gehört, die grundle-
gende Entscheidungen treffen und die 
Gewinne erhalten. Wer die Erträge der 
Stiftung erhält und die Stiftung führt, 
legen die Stifter stattdessen individuell 
in der Stiftungssatzung fest. Das befreit 
zukünftige Generationen von der Frage, 
wer Inhaber des Unternehmens sein soll. 
Es stellt die Stifter allerdings vor die Her-
ausforderung, diese Fragen für die kom-
menden Generationen zu beantworten.

Die Stiftungszwecke, die mit den Erträ-
gen der Stiftung gefördert werden sollen, 
können frei gewählt werden. In der Praxis 
dominieren zwei Ausprägungen: die Fami-
lienstiftung und die gemeinnützige Stif-
tung. Rechtlich handelt es sich bei beiden 
Varianten um rechtsfähige Stiftungen, 
steuerlich sind die Unterschiede groß. 

Familienstiftungen
Ihre Erträge kommen den Angehörigen 
einer Familie zugute. Wer dies ist und wie 
die Erträge verteilt werden, wird in der 
Stiftungssatzung geregelt.

Die Übertragung von Vermögen auf 
eine Stiftung ist steuerlich eine Schen-
kung: Sie unterliegt daher der Erbschaft- 
und Schenkungssteuer. Wie bei der 
unentgeltlichen Übertragung zwischen 
Personen kommen aber auch die ent-
sprechenden Befreiungstatbestände 
zur Anwendung. Das bedeutet, dass 
Unternehmensbeteiligungen häufig 
ohne Steuerbelastung auf die Stiftung 
übertragen werden können. Ganz aus 
dem Anwendungsbereich der Erbschaft-
steuer ist das Vermögen damit allerdings 
noch nicht. Die deutsche Familienstif-
tung unterliegt alle dreißig Jahre der so-
genannten Erbersatzsteuer. 

Dabei wird fingiert und entsprechend 
besteuert, dass das gesamte Vermögen 
der Stiftung von einem Erblasser an zwei 
Kinder vererbt wird. Da nur inländische 
Stiftungen der Erbersatzsteuer unter-
liegen, wird zur Vermeidung der Erber-

satzsteuer mitunter auch auf Stiftungen 
im Ausland (z. B. Liechtenstein) zurück-
gegriffen.

Gemeinnützige Stiftungen
Wenn die Stiftung ganz überwiegend 
gemeinnützige, mildtätige oder kirchli-
che Zwecke im Sinne der Abgabenord-
nung verfolgt, kann sie vom Finanzamt 
als gemeinnützig anerkannt werden. Im 
Gegensatz zur Familienstiftung fällt bei 
der Vermögensübertragung auf eine ge-
meinnützige Stiftung keine Schenkungs-
steuer an. 

Häufig werden gemeinnützige Stif-
tungen mit Barmitteln gegründet und 
erwirtschaften ihre Erträge am Kapi-
talmarkt. Doch auch in der Unterneh-
mensnachfolge werden gemeinnützige 
Stiftungen errichtet, insbesondere wenn 

die Stifter keine eigenen Abkömmlinge 
haben, denen die Erträge in Zukunft zu-
stehen sollen.

Vielfältige Gründe für die Errichtung 
einer Stiftung
Anlass für die Errichtung ist stets ein be-
stimmtes Gestaltungsziel, wie folgende 
Beispiele verdeutlichen:

	– Stifter können flexibel regeln, wer in 
der Stiftung Entscheidungen trifft 
und damit bei einer unternehmensver-
bundenen Stiftung die Gesellschafter-
rechte ausübt. Zu Lebzeiten kann dies 
auch der Stifter selbst sein. Die Be-
günstigten der Stiftung können sich 
über die Vorgaben des Stifters auch 
dann nicht hinwegsetzen, wenn sie 
sich einig sind.

	– In der Stiftung kann flexibel festge-
legt werden, wer an den Erträgen der 
Stiftung – und damit mittelbar den 
Gewinnen des Unternehmens – betei-
ligt werden soll. Das unterscheidet die 
Stiftung vom Unternehmen, bei dem 
die Gewinnbeteiligung mit der Ge-
sellschafterstellung verbunden ist. So 
kann beispielsweise in der Stiftungs-
satzung festgelegt werden, dass ein 
Teil der Erträge jeweils der Fremdge-
schäftsführung zusteht, die dadurch 
wie ein Gesellschafter incentiviert 
wird, ohne aber Anteile am Unterneh-
men erwerben zu müssen. Es könnte 
aber auch den Begünstigten einer 
Familienstiftung überlassen werden, 
jeweils zu entscheiden, an wen die 
Erträge der Stiftung fließen, z. B. Ehe-
partner oder Kinder.

	– Mit der Stiftung können bestimmte 
steuerliche Zwecke erreicht werden 
(z. B. Nutzung des derzeit günstigen 
Regimes der erbschaftsteuerlichen 
Verschonung von Betriebsvermögen 
in Erwartung einer Verschärfung, Ver-
meidung von Wegzugsteuer bei einem 
international mobilen Gesellschafter-
kreis, Nutzung der Stiftung als zusätz-
licher Erbe bei Großvermögen).

	– Durch Einsatz einer Familienstiftung 
können Pflichtteilsansprüche von nahen 
Angehörigen eingeschränkt werden. 

Wichtig ist: Eine Stiftung ist kein Steuer-
sparmodell. Die Übertragung von Vermö-
gen in eine Stiftung, die Gewinnerzielung 

der Stiftung und die Ausschüttung von 
Erträgen aus der Stiftung sind steuer-
pflichtige Vorgänge. Familienstiftungen 
sind gegenüber anderen Körperschaften 
nicht privilegiert. Wie bei allen Rechtsfor-
men gibt es jedoch auch bei der Stiftung 
Gestaltungen, die steuerlich vorteilhaft 
sind und genutzt werden können. Her-
ausforderung ist, dass die Stifter bei Er-
richtung der Stiftung grundsätzlich auf 
Ewigkeit entscheiden, welche Zwecke die 
Stiftung verfolgt und wie die Stiftung ge-
führt wird. Änderungen der Stiftungssat-
zung sind später möglich, bedürfen aber 
stets der Zustimmung der Stiftungsbe-
hörde. Wer diese Stifterreife erreicht hat, 
dem steht mit der Stiftung ein für manche 
Zwecke hervorragend geeignetes Instru-
ment zur Gestaltung der Unternehmens-
nachfolge zur Verfügung. |

Einführung des  
Stiftungsregisters 
wird  
voraussichtlich  
verschoben

Das Bundesministerium für Justiz und 
Verbraucherschutz hat darüber infor-
miert, dass die Einführung des Stif-
tungsregisters vom 1. Januar 2026 auf 
den 1. Januar 2028 verschoben werden 
soll. Stiftungen bleibt bis dahin Zeit, 
etwaige Änderungen an der Stiftungs-
satzung, die mit Blick auf die Publizi-
tät des Stiftungsregisters gewünscht 
sind, mit der Stiftungsaufsicht abzu-
stimmen und zu beschließen. |

Beispiel
 
Stiftung zur Vermeidung 
von Wegzugsteuer

Der geschäftsführende Gesell -
schafter eines Familienunterneh-
mens hat drei erwachsene Kinder, 
die erfolgreich sind, aber alle im Aus-
land leben und kein Interesse haben, 
sich aktiv in die Geschäftsführung 
einzubringen. Die Geschäftsfüh-
rung liegt deshalb in fremden Hän-
den. Die Gesellschafterstellung soll 
langfristig in der Familie bleiben, 
allerdings droht die Wegzugsteuer, 
wenn der Gesellschafter Anteile auf 
seine im Ausland lebenden Kinder 
überträgt oder vererbt. Um dieses 
Risiko zu vermeiden, bringt der Ge-
sellschafter das Unternehmen in 
eine Familienstiftung ein, deren Be-
günstigte die im Ausland lebenden 
Kinder sind. Durch den Einsatz der 
Familienstiftung bleibt das Unter-
nehmensvermögen in Deutschland 
und die Wegzugsteuer kann ver-
mieden werden. Die Erträge der 
Stiftung – und damit des Unterneh-
mens – erhalten die Kinder.

Beispiel
 
Gemeinnützige Stiftung  
als Unternehmenserbe

Der Inhaber eines Familienunter-
nehmens hat keine eigenen Ab-
kömmlinge, aber mehrere Nichten 
und Neffen. Es ist nicht ersichtlich, 
dass eine oder einer in Zukunft die 
Geschäftsführung übernehmen 
könnte. Das Unternehmen ist ein 
Hidden Champion und wichtig für 
die Region. 

Im Rahmen der Unternehmensnach-
folge überträgt der Unternehmer 
das Familienunternehmen auf eine 
Stiftung, die gemeinnützige Zwecke 
in der Region fördert. Der Stiftung 
macht er zur Auflage, eine Fami-
lienstiftung zu errichten, die eine 
Minderheitsbeteiligung am Unter-
nehmen erhält. 

Begünstigte dieser Stiftung sind 
die Nichten und Neffen. So bleibt 
ein Teil der Unternehmensgewinne 
in der Familie, der wesentliche Teil 
dient der Allgemeinheit.

Dr. Yorck Frese
Rechtsanwalt, Fachanwalt für 
Handels- und Gesellschaftsrecht, 
Fachanwalt für Steuerrecht

Hamburg, Elmshorn

04121 46 740

yorck.frese@eep.info
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Frühzeitige Planung für eine steuer-
freie Übertragung 
Der Schlüssel zum Erfolg liegt in einer 
frühzeitigen Planung. Das Ziel: eine 
steuerfreie Übertragung auf die nächste 
Generation – möglichst unter Ausnut-
zung von Steuervergünstigungen und 
Verschonungsregelungen. Das ist oft 
möglich, wenn die Nachfolge rechtzei-
tig angegangen wird und so noch „Stell-
schrauben“ angepasst werden können. 
Bei der Peter Mahnke GmbH wurde die-
ser Schritt bereits 2017 eingeleitet, als 
die Familie Mahnke durch eine Informa-
tionsveranstaltung ihrer Bank auf EEP 
aufmerksam wurde. 

Die Ausgangslage: ein Familien-
unternehmen in zweiter Generation
Die Peter Mahnke GmbH beschäftigt 
rund 100 Mitarbeiter an den Standorten 
Kalübbe und Rostock. Das Unterneh-
men ist auf Gummiarbeiten in der För-
derbandtechnik, im Oberflächenschutz 
gegen Verschleiß und Korrosion sowie 
in der Dichtungstechnik spezialisiert. 
Seit der Gründung 1921 befindet sich 
das Unternehmen in Familienhand und 
wird heute in der vierten Generation fort-
geführt. 2017 leiteten die Geschwister 
Peter Mahnke und Evelin Mahnke-Vock 
das Unternehmen als Gesellschafter-Ge-
schäftsführer in zweiter Generation. 

Nach dem Vortrag von EEP stand 
für Evelin Mahnke-Vock fest, dass ihre 
Tochter Stephanie Mahnke, die seit 1989 
im Unternehmen tätig ist, ihre Nach-
folge antreten soll. „Peter hingegen war 
Geschäftsführer vom alten Schlag und 

fest entschlossen, die Geschäfte bis zu 
seinem Lebensende zu lenken“, erinnert 
sich Stephanie Mahnke. Damit wurde 
schnell klar, dass die Nachfolge in unter-
schiedlichen Formen und zu verschie-
denen Zeitpunkten erfolgen musste. 
Diese Situation erforderte eine präzise 
und vorausschauende Planung – eine 
Aufgabe, bei der EEP erfolgreich unter-
stützte. „Nachfolgen sind immer genau 
auf individuelle Bedürfnisse zugeschnit-
ten“, erläutert EEP-Rechtsanwältin Dr. 
Larinca Ritschl. „Abgesehen von Steuer- 
und Rechtsfragen sind die Machtüber-
gabe und die Versorgungssicherheit von 
Angehörigen nicht zu unterschätzende 
Themen, die den Vorgang emotional auf-
laden. Der Vertrauensaufbau mit allen in-
volvierten Personen ist daher von Anfang 
an entscheidend.“

Nachfolge Nr. 1: Schenkung mit 
Vorbehaltsnießbrauch
EEP entwickelte nach einer Unterneh-
mensbewertung und intensiven Gesprä-
chen mit allen Beteiligten eine maßge-
schneiderte Lösung: die schenkweise 
Übertragung der GmbH-Anteile im Rah-
men der vorweggenommenen Erbfol-
ge mit Vorbehaltsnießbrauch. Evelin 
Mahnke-Vock übertrug ihre Anteile auf 
ihre Tochter, behielt jedoch das Recht, 
Erträge zu beziehen und auf die Stimm-
rechtsausübung Einfluss zu nehmen. 
Evelin Mahnke-Vock bleibt Geschäfts-
führerin, obwohl sie keine Gesellschaf-
terin mehr ist; Stephanie wurde parallel 
ebenfalls zur Geschäftsführerin bestellt. 
Die Regelung sichert Evelin Mahnke-

Vocks Versorgung und ermöglicht Ste-
phanies schrittweisen Übergang in die 
Verantwortung – schlank, rechtssicher 
und steuerlich optimiert.

Nachfolge Nr. 2: Regelung für Peter 
Mahnke
Die Nachfolgeplanung für Peter Mahnke 
war eine größere Herausforderung. Er 
war zunächst nicht bereit, sein Lebens-
werk abzugeben – weder Anteile noch 
Geschäftsführung. Angesichts vorheri-
ger Testamente, Vorschenkungen und 
familiärer Interessenlagen erforderte die 
Gestaltung ein hohes Maß an Vertrauen 
und Moderation. EEP entwickelte ein trag-
fähiges Konzept, holte alle Beteiligten ab 
und gewann deren Zustimmung. „Ohne 
EEP hätte das zu 100 % nicht funktioniert“, 
sagt Janosch Mahnke.

Die Lösung: 2019 wurde ein notarieller 
Schenkungsvertrag zugunsten von Peter 
Mahnkes Enkel Janosch abgeschlossen 
und gleichzeitig wurde er als weiterer Ge-
schäftsführer bestellt. Der Übergang der 
Anteile sollte aber erst erfolgen, wenn Pe-
ter Mahnke nicht mehr für das Unterneh-
men tätig war. Die Schenkung war also 
auf die Beendigung seiner Geschäfts-
führertätigkeit bedingt. Mit seinem Tod 
im Jahr 2022 schied Peter Mahnke als 
Geschäftsführer aus, so dass die Über-
tragung der Anteile erst 2022 in Kraft trat. 

Zur Absicherung seiner Ehefrau übernahm 
Janosch eine monatliche Versorgungs-
leistung; diese kann er unter bestimmten 
Voraussetzungen als Sonderausgaben 

#Recht

#Recht

Geballtes Wissen trifft 
Wissenshunger: Advoselect-
Netzwerktreffen in Paris

Erfolgreiche Unter- 
nehmensnachfolge bei  
der Peter Mahnke GmbH:  
ein maßgeschneiderter Plan 
für die Zukunft

Dr. Jan Frederik Reese
Partner, Rechtsanwalt, Fachanwalt 
für Handels- und Gesellschaftsrecht

Flensburg

0461 86 070

jan.reese@eep.info

Die Unternehmensnachfolge ist eine der größten Herausforderungen für Familienunternehmen. Sie erfordert neben 
rechtlicher und steuerlicher Expertise vor allem ein tiefes Verständnis für familiäre Bedürfnisse und die langfristige 
Sicherung des Betriebs. Die Peter Mahnke GmbH, ein führendes Unternehmen im Bereich der Industrievulkanisation, 
bietet ein hervorragendes Beispiel dafür, wie eine Unternehmensnachfolge mit Unterstützung von EEP erfolgreich ge-
staltet werden kann.

D rei Tage angeregten Austauschs, 
fachlicher Debatten und spannen-

der Begegnungen: Vom 25. bis 27. Sep-
tember fand das diesjährige Netzwerk-
treffen von Advoselect statt. Diesmal 
trafen sich die Mitglieder im herbstlich 
schönen Paris – und mit von der Partie 
war unser EEP-Partner und Rechtsanwalt 
Dr. Jan F. Reese.

A ls Fachanwalt für Handels- und Gesell-
schaftsrecht trug Dr. Jan F. Reese mit ei-
nem Vortrag zum internationalen Rechts-
verkehr seinen fachlichen Anstoß bei. 
Außerdem auf dem Programm standen 
Themen wie die ICC-Schiedsgerichtsbar-
keit und eine Führung durch den neuen 
Justizpalast. Und Gutes Essen kam dank 
französischer Küche selbstverständlich 
auch nicht zu kurz.

Internationales Netzwerk mit  
doppeltem Mehrwert
Seit vielen Jahren engagiert EEP sich 
im Advoselect-Netzwerk, einem Zu-
sammenschluss deutschsprachiger 

Wirtschaftskanzleien aus ganz Europa. 
Neben dem wertvollen Wissenstransfer 
ermöglichen die jährlich stattfindenden 
Zusammenkünfte vor allem den unmittel-
baren persönlichen Austausch. So bieten 
die Treffen beispielsweise den idealen 
Rahmen, neue Mitglieder persönlich 
willkommen zu heißen und bestehende 
Kontakte zu vertiefen.

Auf diese Weise wächst ein Netzwerk, 
durch das auch wir von EEP sowohl extern 
als auch intern profitieren. Einerseits kön-
nen wir unseren Mandanten länderüber-
greifende, interdisziplinäre Beratung und 
Unterstützung anbieten.

In Zukunft möchten wir mit Advoselect 
daher auch über die Grenzen Europas 
hinauswachsen – den Anfang machte 
eine deutschsprachige Anwältin aus In-
dien, die sich als Interessentin unserem 
Treffen in Paris anschloss. Andererseits 
wirkt sich der Austausch auch positiv im 
Bereich des Recruitings aus, da wir An-
wälten, Referendaren und Praktikanten 

steuerlich geltend machen. Das reduziert 
den zu versteuernden Gewinn und damit 
die Steuerlast. Damit Janosch Mahnke 
schrittweise in die Verantwortung als 
neuer Mehrheitsgesellschafter einge-
führt wird, wurde zudem befristet eine 
Stimmrechtsvollmacht zugunsten von 
Evelin Mahnke-Vock vorgesehen, damit 
sie bei Bedarf eingreifen kann. „Ohne die 
Begleitung durch EEP wäre keine Nach-
folge zustande gekommen – dafür gab 
es zu viele persönliche Interessen und 
familiäre Faktoren mitzudenken“, resü-
miert Stephanie Mahnke insbesondere  
mit Blick auf Peter Mahnkes Nachfolge.

Erfolgreiche Umsetzung der  
Nachfolge
Die letzten Jahre belegen den Erfolg der 
frühzeitigen und durchdachten Planung. 
Heute stehen drei Generationen in der 
Geschäftsführung. Offenheit, Respekt 
und Kommunikation sind aus ihrer Sicht 
der Schlüssel zum Gelingen. Bereits in 
den Jahren 2023 und 2024 erzielte das 
Unternehmen Umsatzrekorde – ein deut-
licher Beleg für die Tragfähigkeit der ge-
wählten Struktur.

Die Nachfolge bei der Peter Mahnke 
GmbH zeigt, wie wichtig es ist, früh-
zeitig zu planen und maßgeschneider-
te Lösungen zu finden. Das Vertrauen 
in die Regelungen und die schrittweise 
Übergabe haben den langfristigen Er-
folg gesichert. Die Familie Mahnke 
arbeitet weiterhin eng und vertrau-
ensvoll mit EEP zusammen.

Dr. Larinca Ritschl
Associate Partnerin,  
Rechtsanwältin

Flensburg

0461 86 070

larinca.ritschl@eep.info

V. l. n. r.: Stephanie Mahnke, Evelin Mahnke-Vock und Janosch Mahnke

Einblicke gewähren können, die ihnen 
sonst vermutlich verwehrt blieben. Wir 
sind jetzt schon freudig gespannt auf die 
nächste Zusammenkunft im kommenden 
April in München! |
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Christian Menzel
Partner, Wirtschaftsprüfer, 
Steuerberater

Flensburg

0461 86 070

christian.menzel@ 
eep.info

Philipp Brodersen
Steuerberater, Master of Science 
Wirtschaftswissenschaft

Flensburg

0461 86 070

philipp.brodersen@ 
eep.info

Wo früher Papierakten und manu-
elle Kontrollen dominierten, setzt 

die Finanzverwaltung heute auf digitale 
Werkzeuge und datenbasierte Prüfme-
thoden. Die Prüfer arbeiten mit leistungs-
starken Software-Lösungen wie IDEA 
oder Power BI, die große Datenmengen 
effizient analysieren können. Auch nutzt 
die Finanzverwaltung zunehmend Risiko-
managementsysteme, um auf Basis der 
vorhandenen Daten auffällige Steuer-
pflichtige zu identifizieren und gezielt 
Prüfungsfelder festzulegen.

Dabei greifen Prüfer über die gesetz-
lich geregelten Zugriffsarten auf Daten 
aus Buchhaltung, Controlling, Logistik, 
Einkauf, Vertrieb und Personalwesen zu. 
Werden dabei inkonsistente oder nicht 
sachlich erklärbare Daten in relevantem 
Umfang festgestellt, kann das Vertrau-
en in die Buchführung erschüttert wer-
den – mit weitreichenden Folgen: von 
Schätzungen bis hin zu strafrechtlichen 
Konsequenzen.

Datenqualität als Prüfungsfaktor 
und strategischer Vorteil
Eine zentrale Rolle spielt die Datenqua-
lität. Unvollständige, fehlerhafte oder 
widersprüchliche Daten können nicht 
nur zu Rückfragen führen, sondern auch 
die Beweiskraft der Buchführung infrage 
stellen (§ 158 AO). Die Herausforderung: 
Die mitunter abertausenden oder -millio-
nen an Datensätzen sind von Menschen 
allenfalls stichprobenhaft überprüfbar – 
eine umfassende Analyse gelingt nur mit 
leistungsfähiger Software.

Ein Praxisfall von uns zeigt, wie entschei-
dend Datenkompetenz sein kann: Bei ei-
ner Betriebsprüfung wurde ein Mandant 
mit dem Hinweis konfrontiert, dass seine 
bereitgestellten Daten nicht korrekt ein-
gelesen werden konnten. Zudem wurden 
vermeintliche Lücken in einzelnen Daten-
banken festgestellt. Eine mittlere fünf-
stellige Hinzuschätzung stand im Raum. 
Durch unsere Analyse und technische 

Aufbereitung der Daten konnten die Vor-
würfe entkräftet und die Hinzuschätzung 
vollständig abgewendet werden.

Wie EEP Sie unterstützt – und warum 
eine frühzeitige Analyse lohnt
Eine Datenanalyse lohnt sich nicht erst 
bei Prüfungsankündigung, sondern 
schon zur Vorbereitung auf eine Prüfung, 
zur internen Qualitätssicherung oder zur 
Optimierung Ihrer Prozesse. Besonders 
empfehlenswert ist sie vor Systemum-

stellungen, bei starkem Wachstum oder 
bei komplexen Geschäftsvorfällen. Wir 
bei EEP setzen auf dieselben Werk-
zeuge wie die Finanzverwaltung. Mit 
IDEA, Prüfungsmakros und individuellen 
Auswertungen simulieren wir Prüfungs-
schritte, identifizieren Schwachstellen 
und helfen Ihnen, Ihre Daten strukturiert 
und prüfungssicher aufzubereiten. Na-
türlich lässt sich nicht jede Prüfung voll-
ständig simulieren. Auch sind nicht alle 
Sachverhalte rein datenbasiert klärbar. 
Aber: Eine fundierte Vorbereitung ist die 
halbe Miete. |

Fazit: Wer seine Daten kennt, kann 
souverän auftreten und unangeneh-
me Überraschungen vermeiden. Mit 
EEP als Partner gewinnen Sie nicht 
nur Sicherheit, sondern auch stra-
tegische Klarheit. Sprechen Sie uns 
an – gemeinsam machen wir Ihre 
Daten fit für die nächste Betriebs-
prüfung!

Die Betriebswirtschaftliche Auswer-
tung (BWA) bietet eine detaillierte 

Übersicht über die finanzielle Lage eines 
Unternehmens und unterstützt bei der 
Entscheidungsfindung. Damit ist sie ein 
zentrales Instrument im Controlling so-
wie der Unternehmensführung und ge-
hört zu den wichtigsten Unterlagen für 
Kreditinstitute.

Was ist das Problem mit der BWA 
auf Knopfdruck?
Die BWA auf Knopfdruck, wie sie nahe-
zu jedes Buchführungsprogramm auto-
matisiert erstellt, erlaubt erste Aussagen 
zur Lage und Entwicklung des Unterneh-
mens, hat allerdings wesentliche Schwä-
chen, die zu Fehlinterpretationen führen 
können oder vielschichtige Analysen 
nicht zulassen. So werden oftmals nur die 
Buchhaltungsrohdaten verarbeitet und 
finden unterjährig oft keine Abgrenzun-
gen und Anpassungen statt. 

Durch die mangelnde Qualität der 
verwendeten Buchhaltungsdaten könn-
ten zudem Entscheidungen auf Basis 
ungenauer Daten getroffen werden, was 
zu finanziellen Verlusten führen kann. 
 
Wie kann qualifizierte BWA helfen?
Eine qualifizierte BWA (QBWA) geht über 
die normale BWA hinaus und bietet eine tie-
fere Analyse. Sie berücksichtigt branchen-
spezifische Kennzahlen und individuelle 

Besonderheiten des Unternehmens. Durch 
zielgerichtete Anpassungen der normalen 
BWA lässt sich diese in eine QBWA über-
führen, um fundiertere Entscheidungen 
zu treffen und die wirtschaftliche Stabilität 
des Unternehmens zu sichern.

Wie kommen Sie zu einer  
qualifizierten BWA?
Hierfür hält EEP ein breites Spektrum an 
Möglichkeiten bereit. Schon mit kleinen 
Stellschrauben, die in Ihrer Buchhaltungs-
abteilung zu einem kaum merklichen 
Mehraufwand führen, lässt sich ein gro-
ßer Effekt auf Ihre BWA erzielen. |

Auch vor der Rechnungslegung macht 
die Digitalisierung keinen Halt. Zu-

nehmend rücken auch die IT-Systeme 
stärker in den Fokus, um die Schutzziele 
der GoBD zu wahren: Verfügbarkeit, In-
tegrität, Vertraulichkeit und Nachvoll-
ziehbarkeit. Seit zwei Jahren werden 
unsere Wirtschaftsprüfer von unserem 

#Spezial

Professionelle  
Datenanalyse  
für mehr Erfolg  
in der digitalen 
Betriebsprüfung

Kim Rohwer
Geschäftsführer  
EEP-Service GmbH

Flensburg

0461 50 909 900

kim.rohwer@eep-it.info

Lars-Gonne Hansen
Associate Partner, Steuerberater

Flensburg

0461 86 070

lars-gonne.hansen@ 
eep.info

Unternehmen müssen lernen, ihre digitalen Prozesse zu beherrschen und die 
Qualität ihrer Daten sicherzustellen. Denn die Betriebsprüfung hat sich durch 
die Digitalisierung grundlegend verändert. 

Unsere Leistungen:

	– Begleitung von  
Betriebsprüfungen

	– Simulation von  
Prüfungsszenarien

	– Analyse der Datenqualität

	– Beratung zur Datenstruktur  
und -aufbereitung

#Spezial

#Spezial

Die BWA – ein unterschätztes 
Managementtool

Vom Audit 
zum BCM –  
diesen Mehr-
wert hat die 
IT-Prüfung

internen IT-Dienstleister bei der Jahres-
abschlussprüfung dort unterstützt, wo 
es auf IT ankommt: bei den rechnungs-
legenden Systemen – und, falls erforder-
lich, in der umgebenden IT-Landschaft. 
Das Ergebnis ist ein klarer Blick auf Pro-
zesse, Kontrollen und Risiken entlang 
des Abschlusses.

Aus den Prüfungsfeststellungen entsteht 
echter Mehrwert: Wir identifizieren und 
gewichten IT-Risiken dort, wo sie den 
Abschluss beeinflussen – etwa bei Zu-
griffsrechten, Änderungen an Systemen 
oder Schnittstellen zwischen Program-
men. Wir bewerten, wie wahrscheinlich 
Probleme sind und wie stark sie den 
Abschluss treffen könnten. Daraus ent-
steht eine kurze To-do-Liste mit schnel-
len Fehlerbehebungen und langfristigen 
Verbesserungen. Bei den langfristigen 
Verbesserungen begleiten wir Sie aktiv – 
etwa beim Aufbau eines passenden BCM 
(Business Continuity Management). 
Dazu gehören Schutzbedarfsanalyse, 

EEP berät Sie ressortübergreifend auch außerhalb der klassischen Steuer- und Rechtsberatung.

Christian Menzel
Partner, Wirtschaftsprüfer, 
Steuerberater

Flensburg

0461 86 070

christian.menzel@ 
eep.info

Christian Menzel
Partner, Wirtschaftsprüfer, 
Steuerberater

Flensburg

0461 86 070

christian.menzel@ 
eep.info

Notfallorganisation, Wiederanlaufpläne 
für kritische Anwendungen sowie regel-
mäßige Tests. Ziel ist, den Fortbestand 
Ihres Unternehmens auch in Ausnahme-
situationen sicherzustellen – mit definier-
ten Recovery-Zielen, geübten Abläufen 
und belastbaren Kommunikationswegen. 

Damit wird aus der IT-Prüfung ein prakti-
scher Mehrwert, der Ihren Betrieb im All-
tag und im Ernstfall zuverlässig stärkt. |
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… zum Jubiläum

Neu im Team:

… zur
bestandenen 
Prüfung  
und zum  
Ausbildungs
beginn

#EEP-Team 

Wir gratulieren …

Christoph Zahn
Steuerberater

10 Jahre, Flensburg

Susanne Horn
Finanzbuchhalterin

10 Jahre, Flensburg

Britta Jörren
Steuerfachwirtin

25 Jahre, Flensburg

Tarek Fiebrandt
Steuerberater

Rendsburg

Johann Lutter
Juristischer Mitarbeiter

Flensburg

Sandra Schmidt
Rechtsanwalts- und 
Notarfachangestellte

Flensburg

Stefanie Gorny
Steuerfachwirtin

Elmshorn

Chanette Weber
Lohnsachbearbeiterin

Neumünster

Annette Reuther
Rechtsanwältin

20 Jahre, Neumünster

Maike Johannsen
Steuerfachwirtin

20 Jahre, Flensburg

Fenja Ramm
Steuerberaterin

10 Jahre, Flensburg

Nele Jonas
Bilanzbuchhalterin, 
Steuerfachangestellte

20 Jahre, Elmshorn

Markus Klamma
Steuerfachwirt

Neumünster

Lea Marie Möller
Auszubildende

Flensburg

Hennes Marquardt
Auszubildender

Elmshorn

Julia Schlögl
Bachelor of Arts (B. A.) 
Steuerfachangestellte 
Prüfungsassistentin

Flensburg

Sarah Ahrens
Auszubildende

Elmshorn

Samuel Schwalbe
Auszubildender

Rendsburg

Antonio Ehlers
Lohnsachbearbeiter

Neumünster

Michelle Krüger
Insolvenzsachbearbeiterin

Flensburg

Matthias Schlage
Rechtsanwalt

Flensburg

Flemming Belau
Rechtsanwalt

Flensburg

Anica Johannsen
Teamassistentin

Flensburg

Corinna Schaller
Buchhalterin

Flensburg

Jasmin Schmidt
Bilanzbuchhalterin, 
Steuerfachangestellte

15 Jahre, Elmshorn

Unser ehemaliger Auszubildender  
Jonas Bethke wurde Ende Septem-

ber im Beisein des Staatssekretärs im 
Ministerium für Justiz und Gesundheit 
vom Landesverband der Freien Berufe 
in Schleswig-Holstein e. V. als einer von 
sieben jahrgangsbesten Steuerfachan-
gestellten des Landes Schleswig-Hol-
stein geehrt. Das ganze Team gratuliert 

ganz herzlich zu dieser herausragenden 
Leistung und wir freuen uns, dass Jonas 
Bethke weiterhin ein Teil von EEP bleibt. 
EEP-Partner Olaf Braun dankt allen Kol-
leginnen und Kollegen, die Herrn Bethke  
während seiner Ausbildung begleitet ha-
ben und somit ihren Beitrag zu diesem 
tollen Ergebnis geleistet haben. |

Seit 2019 ist Malin Schmeling bei Ehler 
Ermer & Partner auf dem Gebiet des 

Insolvenzrechts tätig und stieg darüber 
hinaus 2024 in die Partnerschaft ein. Seit 
2021 wird sie von diversen Gerichten in 
Norddeutschland zur Insolvenzverwal-
terin bestellt. Ihr Engagement und ihre 

harte Arbeit hat sie nun nach bestande-
ner Prüfung offiziell mit dem Titel „Fach-
anwältin für Insolvenz- und Sanierungs-
recht“ unter Dach und Fach gebracht. 
Die Titelverleihung feiern wir selbst-
verständlich mit ihr und gratulieren an 
dieser Stelle noch einmal ganz herzlich! |

#EEP-Team 

#EEP-Team 

Abschluss mit Auszeichnung

Malin Schmeling – 
Fachanwältin für Insolvenz- 
und Sanierungsrecht

Unser Kollege Jonas Bethke schloss seine Ausbildung als einer der Jahrgangs-
besten des Landes ab.
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Wertvolle Unterstützung:  
der EEP-Spendentopf

Für unsere Mandanten sind wir stets im Einsatz – doch ebenso gilt unser 
Engagement Vereinen, Organisationen und Institutionen aus dem gan-

zen Norden. Um sie zu unterstützen, hat unsere Geschäftsführung vor eini-
ger Zeit den EEP-Spendentopf initiiert. Über die Verwendung der Gelder 
entscheidet ein interdisziplinäres Team.

Bereits gespendet wurde unter anderem an:

Kieler Turnverein von 1885 e. V.:
Die Jugendlichen der Hip-Hop-Sparte haben sich für die WM in den USA 
qualifiziert. Wir drücken die Daumen! 

Katharinen Hospiz Flensburg:
Der ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst berät und begleitet 
Kinder, Jugendliche und deren Familien, die lebensbedrohliche Erkrankun-
gen, Sterben, Tod und Trauer erleben.

Team DoppelPASS e. V.:
Sie bezeichnen sich selbst als „Fußballverrückte“. Abseits des Spielfelds 
erfüllen sie an Krebs erkrankten Kindern Herzenswünsche. 

Pferdeklappe e. V.:
Das Team um Vereinsgründerin Petra Teegen nimmt Pferde auf, die von 
ihren Haltern nicht mehr versorgt werden können, und sucht ein neues 
Zuhause für sie.

Das ist nur eine Auswahl an Spendenempfängern  
und wir freuen uns, sie alle samt ihrer wertvollen  
Arbeit fördern zu können!

#Inside

Moderner und persönlicher: 
unsere neue Website
N achdem wir im Sommer 2025 bereits unseren Karrierebe-

reich auf eep.info grafisch modernisiert, inhaltlich ausge-
weitet und auf neuen technischen Stand gebracht haben, zieht 
der Rest der Website jetzt nach. Moderner, klarer, persönlicher: 
Unser Online-Auftritt überzeugt mit frischem Design, verbes-

serter Nutzerführung, Einblicken in unsere Kompetenzen rund 
um Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung, Rechtsberatung und 
IT-Services, mit spannenden Blicken hinter die Kulissen sowie 
interessanten News im Blog und auf unserer Social Wall. |

Schauen Sie sich unseren  
neuen Online-Auftritt an unter: 

www.eep.info


